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1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparte und auf das 

Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Hattersheim am Main 

 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), und der §§ 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes über 

kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134) zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582) hat die 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hattersheim am Main am 15. Februar 2024 die 

folgende I. Nachtragssatzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf 

das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Hattersheim am Main 

beschlossen: 

 

§ 1 

 

Nach § 7 wird der § 7a neu eingefügt. 

 

§ 7a Verfahren der Besteuerung bei Spielapparaten nach § 4 Abs. 1 c), d) und e) 

 

(1) Die Besteuerung nach Bruttokasse ist nur dann zulässig wenn der Kasseninhalt für alle 

Steuerschuldner im Gebiet der Stadt Hattersheim am Main betriebenen Apparate nach 

§ 4 Abs. 1 c), d) und e) manipulations- und revisionssicher durch elektronische 

Zählwerksausdrucke festgestellt und nachgewiesen werden kann. 

 

(2) Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit (§ 4 Abs. 1 c und d) und Apparate, mit denen 

sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine 

Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 

(§ 4 Abs. 1 e), kann anstelle der Besteuerung nach der Bruttokasse eine Besteuerung 

nach den in § 4 Abs. 1 c), d) und e) genannten Höchstbeträgen, die zugleich 

Festbeträge sind, besteuert werden. 

 

(3) Der Antrag auf abweichende Besteuerung nach Abs. 2 ist bis zum 15. Tag nach Ablauf 

des ersten in einem Kalenderjahr zur Besteuerung anfallenden Kalender-vierteljahres 

für die Zeit vom Beginn des Kalendervierteljahres an zu stellen. 

 

(4) Die abweichende Besteuerung nach Abs. 2 hat so lange Gültigkeit bis sie schriftlich 

gegenüber dem Magistrat der Stadt Hattersheim am Main widerrufen wird. Eine 

Rückkehr zur Regelbesteuerung sowie erneuter Wechsel zur abweichenden 

Besteuerung sind jeweils nur zu Beginn eines Kalenderjahres zulässig. 

 

(5) Werden im Gebiet der Stadt Hattersheim am Main vom Steuerschuldner mehrere 

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit nach § 4 Abs. 1 c), d) oder e) betrieben, so kann die 



abweichende Besteuerung nach Abs. 2 nur für jeweils alle Apparate nach § 4 Abs. 1 c) 

oder d) oder e) beantragt werden. 

 

§ 2 

 

§ 8 erhält folgende Fassung 

 

Der Magistrat ist berechtigt, während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten zur 

Nachprüfung der Steueranmeldungen und zur Feststellung von Steuertatbeständen die 

Veranstaltungsräume zu betreten, die Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage 

aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen. 

 

§3 

 

Dieser Nachtrag tritt rückwirkend am 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Hattersheim am Main, 16.02.2024 

 

gez. 

Klaus Schindling 

Bürgermeister 

 


